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IFRS
(leider) auch ein Thema  
für den genossen
schaftlichen Mittelstand

Die Bilanzwelt hat sich seit den 1990er-
Jahren gravierend verändert. Die Ent-
wicklungen sind von einer zunehmenden 
und durch bestimmte Interessengrup-
pen geförderten Dynamik geprägt. Die 
„Sirenen“ rufen seither den deutschen 
Unternehmensführern nicht nur zu, sie 
müssten den Shareholder-Value maxi-
mieren, sondern auch, dass sie dazu 
nach internationalen Rechnungsle-
gungsgrundsätzen berichten müssten 
(Haaker, IFRS – Irrtümer, Widersprü-
che und unerwünschte Konsequenzen, 
Herne 2014, S. 29).

Adolf Moxter – ein Urgestein der Bilanz-
wissenschaft – hatte vor fast 20 Jahren 
die Entwicklungen vorausgeahnt und 
die handelsrechtliche Rechnungslegung 
als deutschen Standortvorteil gewer-
tet, dessen Vorteilhaftigkeit von den 
spezifischen Gegebenheiten des Wirt-
schaftsraums abhänge. Es dürfe jedoch 
nicht davon ausgegangen werden, „daß 
sie niemand anzugreifen wage“, denn 
der HGB-Bilanz „steht die Grundkon-
zeption der Angelsachsen gegenüber, 
die ebenso hartnäckige wie wohl nicht 
immer ganz uneigennützige Verfechter 
hat“ (Moxter, in: FS Heigl, Berlin 1995, 
S. 31 f.).

Die konkreten Entwicklungen finden auf 
unterschiedlichen Ebenen statt, die in 
vielfältiger Weise miteinander verknüpft 
sind. Neben der nationalen Entwick-
lung sind heute die europäische und 
die internationale relevant. Trotz der 
Internationalisierungs- und Vereinheitli-
chungstendenzen bleibt uns aber (vor-

erst) das bewährte deutsche Bilanzrecht 
als entscheidender Standortfaktor für 
die mittelständische Wirtschaft auch 
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) und der anstehenden 
Umset zung der neuen Bilanzrichtlinie 
durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungs-
gesetz (BilRUG) erhalten. Somit wird 
der nach der Gründerkrise mit der Ak-
tiennovelle von 1884 eingeschlagene 
Pfad der vorsichtigen und gläubiger-
schutzorientierten Bilanzierung nicht 
verlassen, wobei die Auswirkungen der 
International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) in vielerlei Hinsicht zu 
spüren sind.

Der Status quo stellt sich wie folgt 
dar: Der ausschüttungs- und gläubiger-
schutzorientierte Einzelabschluss folgt 
den vorsichtig-kaufmännischen Rege-
lungen des HGB und ist somit fest im 
deutschen Rechts- und Wirtschaftssys-
tem verankert. Anders sieht es beim 
Konzernabschluss aus. Da dieser allein 
der Information dient, besteht für Kon-
zerne ein Wahlrecht zur Anwendung der 
kapitalmarktorientierten IFRS. Die Infor-
mation von HGB- und IFRS-Konzernab-
schlüssen unterscheidet sich jedoch ge-
waltig. Die HGB-Abschlussinformation 
dient dem ordentlichen Kaufmann zur 
Rechenschaft über das anvertraute Ka-
pital und dessen leistungswirtschaftliche 
Verwendung. Hierzu sind verlässliche 
Informationen notwendig. Dagegen sol-
len die IFRS die Kapitalmarktakteure 
mit finanzwirtschaftlichen Informationen 
für Anlage entscheidungen versorgen. 
Obgleich auch Value-Investoren, die 
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sich in der Tradition von Vordenkern wie 
Benjamin Graham stehend sehen, den 
„Wert der Verlässlichkeit“ der Informati-
on kennen sollten, lassen die IFRS Fun-
damentalprinzipien wie Verlässlichkeit 
und Vorsicht einfach unter den Tisch 
fallen. Denn in der IFRS-Rechnungs-
legung werden durch die Ausweitung 
der Marktbewertung zunehmend Fakten 
durch Fantasie(bewertungen) verdrängt 
(vgl. Haaker, Fantasie, Facebook und 
Fair Value, in: Perspektive Praxis, Heft 
2/2011, S. 2–3). Dahinter steht die spä-
testens in der Finanzkrise gescheiterte 
„Religion“ der Markteffizienz, die sich in 
ihren Varianten wie CAPM, Irrelevanz 
der Kapitalstruktur, Optionspreistheorie 
und marktorientierter IFRS-Bilanzierung 
durch einen hohen Grad an Theorielo-
sigkeit und Weltfremdheit auszeichnet 
und bereits aus logischen Gründen als 
falsifiziert gelten müsste.

Die IFRS gehören für den Konzernab-
schluss von Kapitalmarktunternehmen 
sogar zum Pflichtprogramm. Letzteres 
erscheint nur auf den ersten Blick un-
problematisch. Aufgrund der Irrtümer, 
Widersprüche und unerwünschten Kon-
sequenzen sowie dem hohen Komple-
xitätsgrad der IFRS-Rechnungslegung 
ziehen sich immer mehr Unternehmen 
vom Kapitalmarkt zurück, um den IFRS 
zu entgehen. Faktisch erweist sich da-
mit die Anwendungspflicht der IFRS als 
Bremse für die Effizienz der Kapitalallo-
kation. Die Komplexität hält Unterneh-
men von der Möglichkeit der Kapital-
marktfinanzierung ab, die ja im Einzelfall 
durchaus sinnvoll sein kann. Für haus-
bankfinanzierte Unternehmen sind die 
IFRS in jedem Fall völlig ungeeignet. 

Auch die Banken selbst wollen gerade 
nach den Erfahrungen der letzten Krisen-
jahre nicht nach IFRS bilanzieren. Für 
die Bankbilanz stellt die stabilitätsorien-
tierte HGB-Bankbilanz die weitaus bes-
sere Alternative dar. Dies brachte auch 
die Deutsche Kreditwirtschaft im Juni 
2014 in einem Positionspapier zum Aus-
druck, in dem sie das „HGB als stabile 
Bilanzierungsgrundlage für die Beauf-
sichtigung der Institute erhalten“ möchte 
und sich gegen eine „Schattenrech-

nungslegung nach IFRS“ ausspricht. 
Letztere wird seitens der europäischen 
Bankenaufsicht angestrebt, obgleich 
die IFRS im Gegensatz zur stabilitäts-
orientierten HGB-Bilanz für Zwecke der 
Bankenaufsicht völlig ungeeignet sind. 
Mit der IFRS-Orientierung drohen nicht 
nur höhere Belastungen ohne entgegen-
stehenden Nutzen. Sie destabilisieren 
sogar das Finanzsystem und wirken ins-
besondere durch die Marktbewertung 
von Finanzinstrumenten prozyklisch und 
krisenverstärkend. Die Regelungen des 
neuen IFRS 9 für Finanzinstrumente ver-
schärfen das Problem insofern, als das 
Ausmaß der unverlässlichen Marktbe-
wertung (sog. Fair Value) zunimmt.

Es kommt noch schlimmer: Für kleine 
und mittelgroße Unternehmen (KMU) 
halten die Protagonisten der IFRS einen 
eigenen Standard bereit (sog. IFRS für 
KMU). Dieser lässt sich zwar derzeit 
nicht politisch durchsetzen, aber die 
IFRS-Apologeten denken strategisch, 
wie sich an der Verbreitung in rund 120 
Ländern zeigt. Trotz dieser Erfolge darf 
man nicht auf die üblichen „Wenn alle 
aus dem Fenster springen“-Argumente 
hereinfallen und die Propaganda über 
die (historische) Notwendigkeit einer 
weltweit gleichgeschalteten Rechnungs-
legung glauben. Vielfalt, Toleranz und 
Wettbewerb sind auch in der Rech-
nungslegung sinnvoll.

Daher ist es auch für den genossen-
schaftlichen Mittelstand wichtig, die Ent-
wicklung der IFRS weiterhin kritisch zu 
begleiten oder zumindest nicht gänzlich 
aus den Augen zu verlieren. Für kapital-
marktorientierte Konzerne gehören die 
IFRS zum Pflichtprogramm und mittel-
ständische Bilanzierer haben eine schlei-
chende Unterwanderung des Rech-
nungslegungsrechts durch ein entspre-
chendes Gedankengut zu befürchten.

Wer hier den Anschluss nicht verlieren 
will, muss sich kritisch mit den interna-
tionalen Rechnungslegungsnormen und 
der dahinterstehenden „Gleichschal-
tungsbewegung“ auseinandersetzen. 
Erklärtes Ziel des privaten Standard-
setzers IASB (International Accounting 

Standard Board) in London ist und 
bleibt es nämlich, unter Hinwegsetzung 
über die Bilanzvielfalt sowie die dahinter 
stehenden Rechts- und Wirtschaftskul-
turen weltweit einheitliche Rechnungs-
legungsstandards für alle Unternehmen 
zu schaffen. Das bedroht insbesondere 
auch die genossenschaftliche Bilan-
zierungswelt und über diesen Umweg 
letztlich auch die genossenschaftlichen 
Geschäftsmodelle.

Der kritische Blick auf die IFRS ist 
auch für alle Kapitalmarktteilnehmer glei-
chermaßen wichtig. Wer die Schwach-
punkte eines Rechnungslegungsstan-
dards „entdeckt“, macht sich auch mit 
dessen wesentlichem Inhalt vertraut 
und kann somit bei Bedarf Detailwissen 
mühelos nachschlagen, mitunter sogar 
Lücken im Regelwerk schließen oder 
Unternehmensbewertungen auf IFRS-
Basis durchführen. So denken IFRS-
Profis und überlassen das Abspulen 
des „Kochbuchwissens“ den fachlichen 
Amateuren. 
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